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Das Geschäft im Nachbarland
Das Interesse deutscher Unternehmen an geschäftlichen Aktivitäten in den Niederlanden 
ist ungebrochen. Ob es um eine Ausweitung oder Verlagerung von Tätigkeiten ins Nach-
barland geht oder sogar um den Zusammenschluss mit einem niederländischen Unterneh-
men – Pläne wie diese werfen rechtliche und steuerrechtliche Fragen auf. Rechtsanwalt 
Dr. Arjen Westerdijk und Notar Matthijs van Rozen, beide von der niederländischen Kanzlei 
KienhuisHoving aus Enschede, sowie die beiden Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ma-
riëlle Kisfeld-Mommer und Harold Oude Smeijers von der niederländischen Kanzlei Kroe-
seWevers aus Oldenzaal, klären im Interview die wichtigsten Fragen.

Welche Rechtsform eignet sich für 
deutsche Unternehmen, die in den 
Niederlanden aktiv werden wollen? 
Arjen Westerdijk: Die B.V. ist bei 
deutschen sowie auch bei nieder
ländischen Unternehmern die am 
häufigsten gewählte Rechtsform. 
Sie ist einer GmbH sehr ähnlich. 
Manche deutsche Unternehmen 
entscheiden sich trotzdem erst 
für eine Zweigniederlassung ihrer 
eigenen deutschen GmbH in den 
Niederlanden. Zwischen einer B.V. 
und einer Zweigniederlassung gibt 
es neben den rechtlichen Unter
schieden nämlich auch einen kom
merziellen Unterschied. 
Harold Oude Smeijers: Das 
stimmt. Denn in den Niederlan
den gilt wie in Deutschland, dass 
Niederländer lieber Geschäfte mit 
niederländischen Unternehmen 
machen. Dann weiß man näm
lich, woran man ist und was von 
der jeweils anderen Seite erwartet 
wird. In steuerlicher Hinsicht aller
dings wird eine feste Betriebsstät
te einer deutschen GmbH in den 
Niederlanden genauso behandelt 
wie eine niederländische B.V. In 
der Praxis erleben wir es oft, dass 
deutsche Unternehmen ihre ersten 
Geschäftstätigkeiten in den Nie
derlanden erst über eine Zweignie
derlassung abwickeln. Wenn aber 
die Auftragslage wächst, und damit 
auch das Unternehmen, oder aber 
niederländisches Personal einge
stellt wird, dann folgt meist die 
Gründung einer B.V. 

Wie aufwendig ist denn die Grün-
dung einer B.V.? 
Matthijs van Rozen: Eine B.V. wird 
von einem niederländischen Notar 
gegründet, der die notwendigen 
Dokumente erstellt. Danach er

folgt die Eintragung der B.V. beim 
Handelsregister. Von den ersten 
Entwürfen bis zur Eintragung ver
gehen oft nur etwa ein bis zwei 
Wochen.
Mariëlle Kisfeld-Mommer: Mit 
der Gründung der B.V. ist es al
lerdings nicht getan, es muss 
auch ein Geschäftsbankkonto 
für die Kunden eröffnet werden. 
Wir erleben nahezu täglich, dass 
es für deutsche Unternehmen 
schwieriger wird, ein Bankkonto 
in den Niederlanden zu eröffnen. 
Die meisten Schwierigkeiten ha
ben deutsche Unternehmen mit 
Filialen, die nicht bei der nieder
ländischen Handelskammer ein
getragen sind. 
Westerdijk: Die Satzung und der 
Gesellschaftsvertrag der B.V. 
sind außerdem öffentlich ein
zusehen und müssen daher in 

niederländischer Spra
che aufgesetzt sein. 

Selbiges gilt 

auch für die Erstellung der Jah
resabschlüsse.

Gibt es Kapitalanforderungen an ei-
ne B.V.? 
Van Rozen: Grundsätzlich kann 
eine B.V. mit einem Stammkapi
tal von einem Eurocent gegründet 
werden. Die Geschäftsführung ist 
aber dafür verantwortlich, dass 
die Gesellschaft über ausreichend 
Vermögen verfügt, um aktiv wer
den zu können. Selbstredend ist 
ein Euro dann zu wenig. 
Kisfeld-Mommer: Sogar ein nega
tives Eigenkapital ist in den Nie
derlanden erlaubt. Wird das Ei
genkapital negativ, muss es nicht, 
wie in Deutschland, durch eine 
Kapitalerhöhung ausgeglichen 
werden. Im Falle einer 
Dividendenausschüt
tung muss allerdings 
geprüft werden, ob die 
Dividendenausschüt
tung gerechtfertigt ist. 
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Sollte sich zu einem späteren 
Zeitpunkt herausstellen, dass 
dem nicht so war, und kommt 
das Unternehmen in finanzielle 
Schwierigkeiten, kann ein Ge
schäftsführer persönlich haftbar 
gemacht werden.

Wenn ein Unternehmer eine B.V. 
als Joint Venture mit einem nieder-
ländischen Unternehmen gründen 
möchte, wie sollte diese Zusam-
menarbeit festgelegt werden?
Van Rozen: Bei mehreren Gesell
schaftern ist es üblich, eine ge
sonderte Gesellschaftervereinba
rung aufzusetzen. In dieser sind 
nichtöffentliche Vereinbarungen 
enthalten, wie beispielsweise An
gebotspflichten, Dividendenpo
litik, Geheimhaltung, der Zutritt 
von Dritten und vieles mehr.

Was ist in puncto Jahresabschlüsse 
zu beachten?
Westerdijk: Jahresabschlüs
se müssen binnen eines Jahres 
nach dem Bilanzdatum festge
stellt und beim Handelsregister 
hinterlegt sein. Eine verspätete 
Hinterlegung kann im Insolvenz
fall zu einer persönlichen Haftung 
der Geschäftsführer führen, auch 
nach vielen Jahren noch. 

Kisfeld-Mommer: Das kann 
man gar nicht oft genug beto

nen, denn seit dem Geschäftsjahr 
2016 ist die digitale Hinterlegung 
Pflicht und in Papierform nicht 
mehr möglich. Nach der Größe 

eines Unternehmens bestimmt 
sich, welche Angaben in dem je
weiligen Jahresabschluss enthal
ten sein müssen. Ausschlagge
bend sind dabei der Wert der Ak
tiva, der durchschnittliche Umsatz 
und die Anzahl der Arbeitnehmer. 
An zwei aufeinanderfolgenden 
Daten oder Tagen müssen zwei 
dieser drei Kriterien erfüllt sein. 
Für größere Unternehmen gelten 
höhere Anforderungen, die der 
Jahresabschluss, gegebenenfalls 
ergänzt um einen Anhang oder 
in Form eines Geschäftsberichts, 
dann erfüllen muss. 

Ein Mitgesellschafter in der B.V. 
möchte Anteile übernehmen. Wie 
geht das?
Van Rozen: Für eine Anteilsüber
tragung in einer B.V. ist eine nie
derländische notarielle Urkunde 
erforderlich. Im Falle von aus
führlichen Absprachen ist ein ge
sonderter Kaufvertrag durchaus 
üblich. 

Unterscheidet sich die Stellung 
eines Geschäftsführers in einer 
B.V. von der in einer GmbH?
Westerdijk: Das ist eine ziemlich 
allgemeine Frage, und rechtlich 
betrachtet gibt es viele Ausnah

men. Grundsätzlich gilt, dass  
ein Geschäftsführer nicht per
sönlich haftbar gemacht werden 
kann, es sei denn, ihm kann 
ein ernsthafter Vorwurf gemacht 
werden.

Oude Smeijers: In den Nieder
landen kann ein Geschäftsführer 
ein Arbeitsentgelt bekommen, 
weil er neben seinen Tätigkeiten 
als Geschäftsführer auch Arbei
ten in der Eigenschaft eines Ar
beitsnehmers verrichten kann. In 
Deutschland ist es fraglich, ob 
der deutsche Fiskus dieses Vor
gehen anerkennt. Denn in steuer
licher Hinsicht können Tätigkeiten 
in zwei Ländern zu einer Steu
erersparnis führen. Mithilfe einer 
Berechnung des sogenannten Ge
haltssplittings („salary split“) lässt 
sich, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen persönlichen Situation, 
die Höhe des Steuervorteils be
rechnen.

Mit welchen Steuern muss ein Un-
ternehmer einer B.V. rechnen? 
Oude Smeijers: Eine B.V. wird 
es mit der niederländischen 
Körperschaftssteuer zu tun be
kommen. Der niederländische 
Körperschaftssteuertarif beträgt 
bei Gewinnen bis 200.000 Euro 
20 Prozent, und darüber 25 Pro
zent. In den Niederlanden wird, 
anders als in Deutschland, keine 
Gewerbesteuer erhoben. Wenn 
bei der B.V. Personal angestellt 
ist, muss die B.V. auch die Lohn
steuer – und gegebenenfalls So
zialversicherungsbeiträge, wenn 
das Personal in den Niederlanden 
sozialversichert ist – abführen. Im 
Falle von Dividendenausschüttung 
kann auch eine Dividendensteuer 
erhoben werden. Deshalb ist es 
in grenzüberschreitenden Situa
tionen äußerst wichtig, sich vor 
einer Dividendenausschüttung 

genauestens zu informieren, um 
dann optimal von den Steuerer
sparnissen profitieren zu können. 

Wann sollte die Steuererklärung 
eingereicht werden?
Kisfeld-Mommer: In den Nieder
landen müssen Körperschafts
steuererklärungen vor dem 1. Ju
ni 2017 bei dem niederländischen 
Finanzamt eingereicht werden. 
Allerdings ist es möglich, eine 
Fristverlängerung zu beantragen. 
Bei Steuerpflichtigen, für die eine 
Fristverlängerung wie bei Steuer
beratern gilt, gilt normalerweise 
ein Aufschub bis zum 1. Mai 2018. 
Wird eine Steuererklärung nicht 
rechtzeitig eingereicht, drohen 
empfindliche Bußgelder. 

Lassen sich doppelte Steuerzah-
lungen in den Niederlanden und 
Deutschland vermeiden? 
Oude Smeijers: Seit dem 1. Ja
nuar 2016 ist ein neues Steuer
abkommen zwischen den Nieder
landen und Deutschland in Kraft. 
Das Steuerabkommen zielt darauf 
ab, Doppelbesteuerungen zwi
schen den zwei Mitgliedsstaaten 
weitestgehend zu vermeiden. Zu 
100 Prozent wird sich das aller
dings nicht vermeiden lassen. Ur
sachen dafür finden sich unter 
anderem in Unterschieden in der 
Interpretation steuerrechtlicher 
Begriffe oder in der nationalen 
Gesetzgebung, die das Steuerab
kommen überschreibt. 
Foto: Das Nachbarland Nieder-
lande ist ein interessanter Ge-
schäftsmarkt  für deutsche Un-
ternehmen.   
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